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Amtsgericht  Bottrop

IM  NAMEN  DES  VOLKES

Urteil

In dem  Verfahren

betreffend  die Wohnungseigentümergemeinschaft  W,  l. Bottrop,

an dem  beteiligt  sind:

Frau  Z--.. ,a Bottrop,

Klägerin,

ProzessbevoIlmächtigter: Rechtsanwalt  Dohrmann,  Essener

Straße  89, 46236  Bottrop,

gegen

die Wohnungseigentümergemeinschaft  \"-  a -"-  - Bottrop,

Beklagte,

ProzessbevoIlmächtigte:
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hat  die 20. Zivilabteilung  des Amtsgerichts  Bottrop

im schriftlichen  Verfahren  mit einer  Schriftsatzeinreichungsfrist  bis zum  28.08.2025

durch  den Richter  am Amtsgericht  Rohlfing

für Recht  erkannt:

Der Besch(uss  der Eigentümerversammlung  vom  25.03.2025  zu  TOP 3

(Entfernung  einer  Metalltür)  wird  für ungültig  erklärt.

Es wird festgestellt,  dass  der Beschluss  der EigentümerversammIung  vom

25.03.2025  zu  TOP 5 (Genehmigung  einer  Balkonüberdachung  für den

Miteigentümer  C a) nichtig  ist.

Die Beklagte  wird verurteilt,  die Jahresabrechnung  für das Wirtschaffsjahr

2023  zu  erstellen  und  der  Wohnungseigentümergemeinschaft  zur

Beschlussfassung  vorzulegen;  die Beklagte  wird  weiterhin  verpflichtet,  einen

Vermögensbericht  für  das  Wirtschaftsjahr  2023  zu erstellen.

Die Beklagte  trägt  die Kosten  des  Rechtsstreits

Das Urteil  ist gegen  Sicherheitsleistung  i.H.v. 110 % des zu vol!streckenden

Betrages  vorläufig  vollstreckbar.

Tatbestand:

Die  Klägerin  ist  Mitglied  der  beklagten  Wohnungseigentümergemeinschafi

W  ' .. ' in Bottrop.

Am 25.03.2025  fand eine Wohnungseigentümerversammlung  statt. Unter  TOP 3

wurde  folgender  Beschluss  gefasst:

,,Es wird beschlossen,  dass die Eigentümerin  Vt die Metalltür  im Hausflur  zu ihrer

Wohneinheit  rückstandslos  auf  eigene  Kosten  bis zum 06.04.2025  entfemen  muss".
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Bei der  beschIussgegenständIichen  Tür  handelt  es sich um eine  eiserne  Gittertür,  die

im Treppenhaus  am  Beginn  des  Treppenaufgangs  zur Wohnung  der  Klägerin

montiert  ist. Zur näheren  Darstellung  wird auf  die Lichtbilder  BI. 65-68  dA Bezug

genommen.

Unter  TOP  5 wurde  der  Miteigentümer  C ' : die Installation  einer  Balkonüberdachung

genehmigt.  Der Beschluss  lautet  ausweislich  der  Versammlungsniederschrift:

,,Die Eigentümergemeinschaft  beschließt,  den  Eigentümern  C'.  den  Bau  einer

Terrassen-  bzw. Balkonüberdachung  auf  eigene  Kosten  inkl. möglicher  Folgekosten."

Die Klägerin  ist mit diesen  Beschlüssen  nicht  einverstanden.  Sie entsprächen  nicht

ordnungsgemäßer  Verwaltung.

Die Klägerin  moniert  zunächst,  dass  die gebotene  Ladungsfrist  für die Versammlung

nicht  eingehalten  worden  sei.

Der  Beschluss  zu TOP  3 sei darüber  hinaus  schon  deshalb  rechtswidrig,  da man sie

-die  Klägerin  - nicht  zur  Vornahme  einer  Handlung  verpflichten  könne.  Erst recht

könne  man  sie  nicht zur  Übernahme  der  Kosten  für die  Entfernung  der Tür

verpflichten,  da die Tür  im gemeinschafflichen  Eigentum  stehe.  Die Tür  sei im Jahre

2019  eingebaut  worden.  Damals  sei sie alleinige  Eigentümerin  aller Wohnungen

gewesen  und habe die Tür selber  genehmigen  können.  Die Klägerin  erhebt  die

Einrede  der  Verjährung.

Der  Beschluss  zu TOP  5 sei zu unbestimmt  und daher  nichtig.  Es ergebe  sich nicht,

was  konkret  errichtet  werden  solle.

Die Klägerin  verlangt  weiterhin  die Erstellung  der Jahresabrechnung  2023  und die

Vorlage  einer  Vermögensaufstellung.  Beides  sei  trotz  Mahnung  bisher  nicht

geschehen.

Die Klägerin  beantragt,

4. den  Beschluss  der Eigentümergemeinschaft  W'-'-.:  '.  .- I  ,

Bottrop  betreffend  die EigentümerversammIung  vom 25.03.2025  zu TOP 3

(Entfernung  einer  Metalltür)  für ungültig  zu erklären,  hilfsweise  die Nichtigkeit

dieser  Beschlussfassung  festzustellen;
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2. den Beschluss  der Eigentümergemeinschaft  W  - , a in , i

Bottrop  betreffend  die EigentümerversammIung  vom 25.03.2025  Zu TOP 5

(Balkonüberdachung  des Miteigentümers  C - :) für  ungültig  zu  erklären,

hilfsweise  die Nichtigkeit  festzustellen;

3. die Beklagte  zu verurteilen,  die Jahresabrechnung  für das Wirtschaftsjahr

2023  zu  erstellen  und  der  Wohnungseigentümergemeinschaft  zur

Beschlussfassung  vorzulegen,  ferner  die Beklagte  zu verpflichten,  einen

Vermögensbericht  für das  Wirtschaffsjahr  2023  zu erstellen.

Die Beklagte  beantragt,

die Klage  abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen  entgegen.  Die Ladungsfrist  sei nur um einen Tag

verkürzt  gewesen  und  habe  sich  nicht  kausal  auf  die  Beschlussfassungen

ausgewirkt.

Die streitbefangene  Metalltür  (TOP  3) sei nicht  im Jahr  2C)19, sondern  offenbar  im

Jahr  2022 unmittelbar  vor dem Eigentumserwerb  des weiteren  Eigentümers  Herrn

C.  . von der Klägerin  auf  eigene  Faust  eingebaut  worden.  Eine Genehmigung  der

Eigentümer  habe  es  nie  gegeben.  Die  Klägerin  sei  daher  verpflichtet,  die

rechtswidrige  bauliche  Veränderung  auf  eigene  Kosten  zurückzubauen.  Der

Rückbauanspruch  sei nicht  verjährt,  da der Eigentümer  C . i erst durch  seinen

Eigentumserwerb  im Jahre  2023  Kenntnis  von  der  Metalltür  erlangt  habe.

Der  zu  TOP  5 gefasste  Beschluss  sei  hinreichend  bestimmt.  Während  der

Versammlung  sei das Vorhaben  in den Gesprächen  der Beteiligten  konkretisiert

worden.  Der Klägerin  sei damit  klar,  welche  Art der  Überdachung  durch  den

Eigentümer  C.'  erfolgen  solle.

Zur Ergänzung  des Sach-  und Streitstandes  wird auf die zwischen  den Parteien

gewechselten  Schriftsätze  Bezug  genommen.
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Das  Gericht  hat  von  der  Inaugenscheinnahme  der  örtlichen  Gegebenheiten

abgesehen  Im Hinblick  auf  die Deutlichkeit  der zu den Akten  gereichten  Lichtbilder

waren  von einer  Ortsbegehung  keine  zusätzlichen  Erkenntnisse  zu erwarten.

Entscheidungsgründe:

Die Klage  ist gemäß  § 43 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4, 44 Abs. 1 WEG  zulässig.  Sie ist

auch  begründet.

A.  Der  auf  der  WohnungseigentümerversammIung  vom  25.03.2025  gefasste

Beschluss  zu TOP  3 (Entfernung  der Metalltür)  entspricht  nicht  ordnungsgemäßer

Verwaltung  und  war für  unwirksam  zu  erklären.  Die  Klägerin  kann  nicht per

Beschluss  zur  Entfernung  der  Tür  im Treppenhaus  verpflichtet  werden.  Der Einbau

der  Tür  erfolgte  nämlich  nicht  rechtswidrig.

I. Bei der Installation  der  streitbefangenen  Metalltür  im Treppenhaus  handelt  es sich

um  eine  genehmigungspflichtige  bauliche  Veränderung,  was  auch  von  beiden

Parteien  so gesehen  wird.  Entgegen  der  Auffassung  der Beklagten  hat die Klägerin

die Metalltür  jedoch  nicht  auf  eigene  Faust  ohne  wirksame  Genehmigung  montiert.

L Der Zeitpunkt  der Montage  ist zwischen  den Parteien  streitig.  Es kann jedoch

dahinstehen,  ob die Tür  im Jahre  2019  oder  -  wie die Beklagte  behauptet  -  erst  im

Jahre  2022 installiert  wurde.  Unstreitig  ist jedenfalls,  dass  die Montage  vor dem

Eigentumserwerb  des einzigen  weiteren  Eigentümers  C.  ' im Jahre  2023  erfolgt  ist,

also  zu  einem  Zeitpunkt,  als  die  Klägerin  (noch)  alleinige  Eigentümerin  aller

Wohnungen  im Haus  war.

2. Für  eine  derartige  sogenannte  Ein-Personen-Gemeinschaft  gelten  folgende

Grundsätze:

Sonderregelungen  für  die Ein-Personen-Gemeinschaff  hält  das  WEG  nicht  bereit,  so

dass  die allgemeinen  Regelungen  Anwendung  finden.  Demgemäß  kann  der

Alleineigentümer  problemlos  Beschlüsse  fassen,  die auch  für spätere

Wohnungseigentümer  Bindungswirkung  entfalten.  An die Form  dieser  Beschlüsse

sind  keine  besonderen  Anforderungen  zu stellen.  So bedarf  es keiner  formalen

Durchführung  einer  EigentümerversammIung.  Das  folgt  aus  der  Überlegung,  dass  im

Rahmen  einer  Vollversammlung  einvernehmlich  auf  die Einhaltung  von Formalien

verzichtet  werden  kann.  Daraus  folgt  wiederum,  dass  auch  der  Alleineigentümer  als

allein  entscheidende  Person  nicht  an die Einhaltung  von Formalien  gebunden  ist und

auch  ad hoc Beschlüsse  fassen  kann.  Die Beschlussfassung  des  Alleineigentümers
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muss  lediglich  nach  außen  erkennbar  sein, um die für alle Beschlüsse

wirksamkeitsöegriaindenäe  Feststelfüng  cind Verkiindcing  des Beschlussergebnisses

zu ersetzen.  Dazu  genügt  jeder  von dem  Alleineigentümer  veranlasste  Akt, der  als

\/ollziehung  seiner  Entscheidung  erkennbar  ist, eine  bestimmte  Rechtsfolge

herbeizuführen.

3. Unter  Berücksichtigung  dieser  Grundsätze  ist der  Einbau  der  streitbefangenen  Tür

aufgrund  eines  bestandskräftigen  GenehmigungsbeschIusses  und damit  rechtmäßig

erfolgt.

a) Durch  die Montage  hat  die Klägerin  als seinerzeitige  Alleineigentümerin  ihre der

Maßnahme  zugrundeliegende  Entscheidung  nach  außen  kundgetan.  Diese  als

Beschluss  zu wertende  Entscheidung  ist innerhalb  der  auch  bei Ad-hoc-Beschlüssen

geltenden  Anfechtungsfrist  nicht  angefochten  und damit  bestandskräftig  geworden.

Damit  hat die Klägerin  ein Recht  erworben,  die Metalltür  zu behalten.

b) Das  Gericht  verkennt  nicht,  dass  eine  genehmigte  Maßnahme  durch  einen

Folgebeschluss  widerrufen  werden  kann,  wenn  geänderte  Umstände  eine  Aufhebung

der  erteilten  Genehmigung  rechtfertigen  (vgl. nur  Bärmann,

Wohnungseigentumsgesetz,  § 20 Rn. 115).  Dem  Parteivorbringen  ist nicht  zu

entnehmen,  dass  ein derartiger  Zweitbeschluss  gefasst  wurde.  Die erteilte

Genehmigung  zu Montage  der  Gittertür  im Treppenhaus  gilt daher  nach  wie  vor.

B. Der  Beschlussfassung  zu  TOP  5 (Genehmigung  einer  Terrassen-  bzw.

Balkonüberdachung)  mangelt  es an der  erforderlichen  Bestimmtheit,  so dass  deren

Nichtigkeit  festzustellen  war.

I. Ein in einer  Eigentümerversammlung  gefasster  Beschluss  muss  inhaltlich  klar  und

bestimmt  oder  zumindest  bestimmbar  sein.  Er muss  durchführbare  Regelungen

beinhalten  und frei von Widersprüchen  sein.  Ob das der  Fall ist, ist durch  Auslegung

zu ermitteln  (s. nur Bärmann,  Wohnungseigentumsgesetz  § 23 Rn. 89). Es besteht

ein Interesse  des  Rechtsverkehrs  und insbesondere  eines  Sonderrechtsnachfolgers,

die  durch  die  Beschlussfassung  beabsichtigten  Rechtsfolgen  der

Beschlussformulierung  entnehmen  zu können.  Beschlüsse  müssen  daher,,aus  sich

heraus"  verständlich  bzw.  auszulegen  sein.  Dabei  darf  der Wortlaut  inhaltlich  Bezug

auf  außerhalb  des  protokollierten  Beschlusses  liegende  Urkunden  oder  Schriftstücke

nehmen  (Bärmann,  aaO  § 23 Rn. 90).

Bei baulichen  Veränderungen  muss  hinreichend  bestimmt  sein, welche  konkreten

Maßnahmen  vorgenommen  werden  sollen  (s. nur OLG Hamm  ZMR  2005,  306).  Soll
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einer  baulichen  Maßnahme  zugestimmt  werden,  muss  in der Regel  das Ausmaß,

etwa  durch  Beschreibung  oder  Beifügung  von Plänen,  hinreichend  deutlich  gemacht

werden.  Dabei  ist es durchaus  zulässig,  für die Ausführung  einen Spielraum  zu

lassen  (vgl. OLG München  OLGR  2006,  847). Es muss lediglich  deutlich  werden,

welche  neue,,SoIIzustandsbestimmung"  für die Liegenschaff  geschaffen  werden  soll

(Bärmann,  aaO § 23 Rn. 89).  Insgesamt  gilt, dass die Anforderungen  an eine

hinreichende  Bestimmtheit  nicht  überspannt  werden  dürfen.

ll.  Diesen  Anforderungen  genügt  der  zu  TOP  5 am  25.03.2025  gefasste

Eigentümerbeschluss  nicht.  Aus  der Beschlussfassung  lässt  sich das Ausmaß  des

geplanten  Projektes  weder  im Hinblick  auf die zu überdachende  Fläche  noch im

Hinblick  auf  die Höhe  und das  Material  der  tragenden  Konstruktion  und des Daches

selber  erkennen.  Eine Bezugnahme  auf  Unterlagen  oder  Pläne  fehlt,  sodass  nicht

klar  ist,  welche  Maßnahme  konkret  durchgeführt  werden  und  welcher  neue

Sollzustand  geschaffen  werden  soll.  Der Hinweis  der Beklagten,  dass  auf der

Versammlung  die nähere  Ausgestaltung  besprochen  worden  sei, hilft nicht  weiter,  da

sich diese  Gesprächsinhalte  nicht  in der Beschlussfassung  widerspiegeln  und der

Beschluss  daher  nicht,,aus  sich  heraus"  verständlich  ist.

C. Die Klägerin  kann die Beklagte  auf Erstellung  der Jahresabrechnung  und des

Vermögensberichts  für  das  Wirtschafisjahr  2023  in Anspruch  nehmen.  Der  Anspruch

gründet  auf  § 18 Abs.  2 Nr. 1 WEG,  wonach  jeder  Eigentümer  von der  Gemeinschaft

eine  ordnungsgemäße  Verwaltung  verlangen  kann.  Die Beklagte  ist dem  Vorbringen

der  Klägerin,  trotz  Mahnung  und  Fälligkeit  sei weder  Jahresabrechnung  noch

Vermögensbericht  vorgelegt  worden,  nicht  entgegengetreten,  sodass  sie

antragsgemäß  zu verurteilen  war.

Die Nebenentscheidungen  folgen  aus §§ 91, 709 ZPO.

Der  Streitwert  wird  auf  12.000,00  EUR  festgesetzt.

RechtsbeheIfsbelehrung:

Gegen  dieses  Urteil  ist das  Rechtsmittel  der  Berufung  für  jeden  zulässig,  der  durch

dieses  Urteil  in seinen  Rechten  benachteiligt  ist,

1. wenn  der  Wert  des  Beschwerdegegenstandes  600,00  EUR  übersteigt  oder

2. wenn  die Berufung  in dem  Urteil  durch  das  Amtsgericht  zugelassen  worden  ist.
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Die Berufung  muss  innerhalb  einer  Notfrist  von  einem  Monat  nach  Zusteilung

dieses  Urteils  schriftlich  bei dem  Landgericht  Dortmund,  Kaiserstraße  34, 44'i35

Dortmund,  eingegangen  sein.  Die Berufungsschriff  muss  die Bezeichming  des

Urteils,  gegen  das  die Berufung  gerichtet  wird,  sowie  die Erkförung,  dass  gegen

dieses  Urteil  Berufung  eingelegt  werde,  enthalten.

Die Berufung  ist, sofern  nicht  bereits  in der  Berufungsschriff  erfolgt,  binnen  zwei

Monaten  nach  Zustellung  dieses  Urteils  schrifilich  gegenüber  dem  Landgericht

Dortmund  zu begründen.

Die Parteien  müssen  sich  vor  dem  Landgericht  Dortmund  durch  einen  Rechtsanwalt

vertreten  lassen,  insbesondere  müssen  die Berufungs-  und  die

Berufungsbegründungsschrift  von  einem  solchen  unterzeichnet  sein.

Mit  der  Berufungsschrift  soll  eine  Ausfertigung  oder  beglaubigte  Abschrift  des

angefochtenen  Urteils  vorgelegt  werden.

Rohlfing


